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Liebe Mandanten,
nicht immer ist es so traumhaft aufrecht 
zu stehen wie auf diesem Bild, nicht immer 
verwöhnt einen die Sonne, nicht immer ist 
der Ausblick sensationell. „Aufrecht stehen, 
Haltung bewahren“ – das sind mehr als 
abgestandene Phrasen, sie können die Basis 
eines erfüllten Lebens sein. Ein Leben, in 
dem man wirklich etwas bewirken kann, für 
sich und für andere. In Kombination mit Op-
timismus, Kraft und einem ehrlichen Lächeln 
für unsere Mitmenschen ist das sicherlich 
nicht die schlechteste Alternative zu blindem 
Konformismus, konfliktscheuem Wegducken 
und einem allgemeinen Mangel an Profil. 
Und da es nur ein Symbolbild ist, dürfen Sie 
es sich selbstverständlich auch mit einem 
guten Buch an Ihrem Traumstrand bequem 
machen. Das wünschen wir Ihnen.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner



2

Sitz
Dr.-Gessler-Str. 6
93051 Regensburg
Telefon 0941 30748-0
Telefax 0941 30748-40
info@schildundpartner.de
www.schildundpartner.de

Zweigniederlassungen
Friedrich-Ebert-Str. 57
92421 Schwandorf
Telefon 09431 3790-0
Telefax 09431 3790-20

Industriestraße 6e
92431 Neunburg vorm Wald
Telefon 09672 9229-0
Telefax 09672 9229-44

Geschäftsführende Gesellschafter
Dipl.-Kffr. Sonja Dietl, StBin
Dipl.-Kfm. Michael Mieschala, StB
Dipl.-Kffr. Silvia Reiser, WPin/StBin

Geschäftsführer
Dipl.-Kfm. Ludwig M. Schild, WP/StB

I M P R E S S U M

V.i.S.d.P.:
Frau Silvia Reiser, Chefredaktion

Bilder und Layout:  
Agentur Oberpfalz Media GmbH & Co. KG , 
Andreas Huber; www.oberpfalz-media.de
Titelbild: © Melpomene - Fotolia.com

Copyright:
Alle Artikel und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt. Abdruck ganzer oder Auszüge 
der Artikel oder Verwendung der Bilder nur 
nach vorhergehender schriftlicher Genehmi-
gung.

Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktuel-
len Allgemeinen Auftragsbedingungen tätig.
www.schildundpartner.de/aab.pdf
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10_Typisierende Annahme der Überschus-
serzielungsabsicht bei Vermietung und 
Verpachtung bei Nießbrauchsrecht

11_Betriebsaufspaltung: Keine personelle 
Verflechtung ohne Befreiung vom Selbstkon-
trahierungsverbot

12_Ausgleichsfähiger Verlust aufgrund vor-
gezogener Einlagen in das Gesamthands-
vermögen

13_Gewerbesteuerliches Bankenprivileg gilt 
auch für Konzernfinanzierungsgesellschaften

14_Umsatzsteuerbefreiung von Betreuungs- 
und Pflegeleistungen an hilfsbedürftige 
Personen
14_Abmahnung und Aufwendungsersatz 
sind umsatzsteuerbarer Leistungsaustausch

15_Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohns: 
Zulagen und Prämien als Bestandteile des 
Mindestlohns

16_Außerordentliche Kündigung auch bei 
Sonderkündigungsschutz wegen langjähri-
ger Betriebszugehörigkeit

17_Wettbewerbsverbot ohne Karenzent-
schädigung trotz salvatorischer Klausel 
unwirksam

18_Kein Erlass von Säumniszuschlägen zur 
Grundsteuer wegen möglicher Verfassungs-
widrigkeit der Einheitsbewertung

18_Vorabanforderungen von Steuererklä-
rungen müssen begründet sein

19_Hohes Honorar ist starkes Indiz gegen 
Scheinselbstständigkeit

19_Höhe der Pensionsrückstellung zuguns-
ten Gesellschafter Geschäftsführer muss 
wegen möglicher Überversorgung überprüft 
werden
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Juli 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (ohne Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.07.2017 13.07.2017 07.07.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 10.07.2017 13.07.2017 07.07.2017

Sozialversicherung ⁵ 27.07.2017 entfällt entfällt
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Termine August 2017

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.08.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

⁶ In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2017 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2017 
fällig. Das Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung fällt sodann auf den 21.08.2017.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung ¹ Scheck ²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag ³ 10.08.2017 14.08.2017 07.08.2017

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer ⁴ 10.08.2017 14.08.2017 07.08.2017

Gewerbesteuer 15.08.2017 ⁶ 18.08.2017 ⁶ 11.08.2017

Grundsteuer 15.08.2017 ⁶ 18.08.2017 ⁶ 11.08.2017

Sozialversicherung ⁵ 29.08.2017 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2015:
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Zufluss von Zinsen aus einem Lebens-
versicherungsvertrag nach Änderung 
der Vertragslaufzeit

Werden wesentliche Bedingungen eines 
Lebensversicherungsvertrags, wie beispiels-
weise Laufzeit, Versicherungssumme oder 
-prämie, vor Ablauf der Versicherungslauf-
zeit geändert, liegt hinsichtlich der Änderun-
gen ein neuer Vertrag vor. Verlängert sich 
durch die Vertragsänderungen der Fällig-
keitszeitpunkt, gilt dies auch für alle vertrag-
lich zustehenden Zinsen. Auf den Zeitraum 
vor Vertragsänderung entfallende Zinsen 
sind nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
einzubeziehen.

Das bedeutet, dass Zinsen aus einer Le-
bensversicherung auch nach Änderung 
des Vertrags mit Festlegung eines späteren 
Fälligkeitszeitpunkts erst bei Fälligkeit beim 
Steuerpflichtigen zufließen und zu versteu-
ern sind.

E I N K O M M E N S T E U E R

Privates Veräußerungsgeschäft: Zeit-
punkt der Berücksichtigung eines Ver-
äußerungsverlusts bei Ratenzahlung

Bei Veräußerung eines dem Privatvermö-
gen zuzuordnenden Grundstücks liegt ein 
steuerlich relevantes Veräußerungsgeschäft 
vor, wenn der Zeitraum zwischen Anschaf-
fung des Grundstücks und der Veräuße-
rung nicht mehr als zehn Jahre beträgt. Der 
Bundesfinanzhof hat entschieden, wann der 
Verlust aus einem privaten Veräußerungs-
geschäft zu berücksichtigen ist, wenn der 
Veräußerungspreis über mehrere Jahre in 
Raten bezahlt wird. Danach fällt der Veräu-
ßerungsverlust anteilig nach dem Verhältnis 
der Teilzahlungsbeträge zum Gesamtveräu-
ßerungserlös in den jeweiligen Jahren der 
Zahlungszuflüsse an.

Beispiel: Der Steuerpflichtige veräußert ein 
Grundstück für 200.000 € und erzielt damit 
einen Veräußerungsverlust von 40.000 €. 
Der Erwerber bezahlt im Jahr 2014 120.000 € 
(60 % des Kaufpreises), 2015 60.000 € (30 %) 
und 2016 20.000 € (10 %). Entsprechend hat 
der Steuerpflichtige seinen Veräußerungs-
verlust von 40.000 € auf die Veranlagungs-
zeiträume zu verteilen (24.000 € im Jahr 
2014, 12.000 € im Jahr 2015 und 4.000 € im 
Jahr 2016).
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E I N K O M M E N S T E U E R

Gewinnerzielungsabsicht eines ne-
benberuflich von einem Arbeitnehmer 
betriebenen Gewerbebetriebs

Bei Einkünften aus Gewerbebetrieb ist – wie 
bei allen Gewinneinkunftsarten – Vorausset-
zung für die Berücksichtigung positiver als 
auch negativer Einkünfte das Bestehen einer 
Gewinnerzielungsabsicht. Erforderlich ist die 
Absicht, das Betriebsvermögen zu mehren, 
also Gewinne zu erzielen. Es ist nicht auf die 
einzelne Gewinnermittlungsperiode abzu-
stellen, sondern auf den gesamten Zeitraum 
der unternehmerischen Tätigkeit. Eine Ge-
winnerzielungsabsicht verlangt die Absicht, 
von der Gründung bis zur Veräußerung, 
Aufgabe oder Liquidation, einen Totalge-
winn zu erzielen. Neben den laufenden 
Periodenergebnissen sind in die Berechnung 
des Totalgewinns auch Veräußerungs- und 
Aufgabegewinne einzubeziehen.

Ein angestellter Dachdecker übte seine 
nichtselbstständige Tätigkeit in Bayern aus. 
In seinem weit vom Arbeitsort entfernten 
Heimatort arbeitete er nebenberuflich als 
selbstständiger Dachdecker. Entgeltliche 
Dachdeckerarbeiten erbrachte er nur ge-
genüber Freunden und Verwandten. Da er 
seine selbstständige Tätigkeit nur an Wo-
chenenden und im Urlaub ausübte, konnte 
er keine größeren Aufträge ausführen. Seine 
Betriebseinnahmen waren so gering, dass er 

über einen Zeitraum von zehn Jahren Ver-
luste erzielte. Erst danach erwirtschaftete er 
Gewinne.

Entgegen der Auffassung des Finanzamts 
bejahte das Finanzgericht Berlin Branden-
burg die Gewinnerzielungsabsicht und ließ 
die Berücksichtigung der Verluste als ne-
gative Einkünfte zu. Wegen der fehlenden 
Möglichkeit, größere Aufträge anzunehmen, 
ließen sich positive Einkünfte häufig erst 
nach einer längeren Anlaufzeit erzielen. Aus 
der Tatsache einer mehrjährigen Verlust-
phase lasse sich nicht der Schluss ziehen, es 
fehle an einer Gewinnerzielungsabsicht.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Typisierende Annahme der Überschus-
serzielungsabsicht bei Vermietung und 
Verpachtung bei Nießbrauchsrecht

Verluste aus Vermietung und Verpachtung 
können nur berücksichtigt werden, wenn der 
Vermieter eine Einkünfteerzielungsabsicht 
hat. D. h., der Vermietung muss die Absicht 
zugrunde liegen, nachhaltig Überschüsse 
zu erwirtschaften. Von dieser Absicht wird 
bei einer auf Dauer angelegten Vermietung 
ausgegangen. Anderenfalls ist über einen 
Prognosezeitraum zu prüfen, ob ein Über-
schuss erwirtschaftet werden kann (sog. 
Überschussprognose).

Das Finanzgericht Münster entschied in 
diesem Zusammenhang folgenden Fall: Ein 
Ehepaar baute im Jahr 2000 ein Haus mit 
drei Wohnungen. Kurz darauf vermietete es 
die Wohnungen, eine davon an den Sohn. 
Im gleichen Jahr schenkten die Eheleute 
das Haus ihrem Sohn und behielten sich für 

fünf Jahre ein Nießbrauchsrecht vor. Aus der 
Vermietung aller Wohnungen erzielten die 
Eheleute negative Einkünfte.

Das Gericht unterschied:
Für die dauerhaft an Dritte vermieteten 
Wohnungen unterstellte es die Einkünf-
teerzielungsabsicht typisierend, sodass die 
Verluste anteilig geltend gemacht werden 
konnten.

Für die vom Sohn zu privaten Zwecken 
genutzte Wohnung galt die Typisierung 
nicht. In dem Fall musste für die Dauer des 
Nießbrauchs eine Überschussprognose 
erstellt werden. Diese fiel negativ aus, weil 
von Beginn der Vermietung an klar war, dass 
nach fünf Jahren der Nießbrauch wegfallen 
würde. Das Mietverhältnis würde auf den 
Eigentümer (Sohn) übergehen und dadurch 
erlöschen. Diese Einkunftsquelle würde dann 
einer Selbstnutzung des Sohns weichen.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Betriebsaufspaltung: Keine personel-
le Verflechtung ohne Befreiung vom 
Selbstkontrahierungsverbot

Eine Betriebsaufspaltung setzt voraus, dass 
zwischen einer Besitzgesellschaft und einer 
Betriebsgesellschaft sowohl eine sachliche 
als auch eine personelle Verflechtung be-
steht.

Eine sachliche Verflechtung liegt vor, wenn 
der Betriebsgesellschaft seitens der Besitz-
gesellschaft eine wesentliche Betriebsgrund-
lage zur Nutzung überlassen wird.

Eine personelle Verflechtung von Besitz- und 
Betriebsgesellschaft liegt vor, wenn ein und 
dieselbe Person oder mehrere Personen zu-
sammen beide Gesellschaften beherrschen. 
Die Person oder Personengruppe muss in 
beiden Gesellschaften einen einheitlichen 
Geschäfts- und Betätigungswillen durchset-
zen können.

Das Finanzgericht Köln hatte folgenden Fall 
zu entscheiden: An der Besitzgesellschaft 
(Vermietungsgesellschaft bürgerlichen 
Rechts) waren A, B und C zu je 33 % und D 
zu 1 % beteiligt. Laut Gesellschaftsvertrag 
waren alle Beschlüsse einstimmig zu fassen. 
Daneben bestand eine Betriebsgesellschaft 
in der Rechtsform einer GmbH, an der A, B 
und C zu je einem Drittel beteiligt waren.

Nach Auffassung des Finanzgerichts liegt 
keine personelle Verflechtung vor, wenn 
die Gesellschafter der Betriebs-GmbH zwar 
Mehrheitsgesellschafter der Besitzgesell-
schaft sind und ihnen die gemeinschaftliche 
Geschäftsführungsbefugnis in der Besitzge-
sellschaft übertragen worden ist, sie aber 
nicht vom Selbstkontrahierungsverbot (In 
sich Geschäfte) befreit sind.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

Erläuterung: Grundsätzlich kann ein Ver-
treter, soweit es ihm nicht ausdrücklich 
gestattet ist, im Namen des Vertretenen mit 
sich im eigenen Namen oder als Vertreter 
eines Dritten kein Rechtsgeschäft abschlie-
ßen. Es sei denn, dass das Rechtsgeschäft 
nur in der Erfüllung einer Verbindlichkeit 
besteht. Damit z. B. der Geschäftsführer ei-
ner GmbH mit sich selbst (oder als Vertreter 
eines Dritten) im eigenen Namen Rechtsge-
schäfte abschließen kann, ist die Befreiung 
vom Selbstkontrahierungsverbot zu verein-
baren. 
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Ausgleichsfähiger Verlust aufgrund 
vorgezogener Einlagen in das Gesamt-
handsvermögen

Verluste eines Kommanditisten können nur 
bis zur Höhe seines Kapitalkontos mit ande-
ren Einkünften ausgeglichen werden (aus-
gleichsfähiger Verlust). Ein darüber hinaus 
entstandener Verlust mindert die Gewinnan-
teile nachfolgender Geschäftsjahre (verre-
chenbarer Verlust). Das für die Berechnung 
heranzuziehende Kapitalkonto ergibt sich 
aus der Summe der Kapitalkonten in der 
Gesamthands- und Ergänzungsbilanz.

Bis zum 24. Dezember 2008 konnte durch 
Einlagen des Kommanditisten in das Ge-
samthandsvermögen der Kommanditgesell-
schaft zum Ausgleich eines negativen Kapi-
talkontos erreicht werden, dass bis zur Höhe 
der Einlage ein Sonderposten entstand. Es 

ergab sich ein ausgleichsfähiger und darü-
ber hinaus eventuell auch verrechenbarer 
Verlust.

Zahlungen des Erwerbers von Komman-
ditanteilen an den Veräußerer der Anteile 
führten nicht zu einer berücksichtigungsfähi-
gen Einlage zum Ausgleich oder zur Verre-
chenbarkeit mit Verlusten. An Dritte geleis-
tete Zahlungen waren keine Einlage in das 
Gesamthandsvermögen der Gesellschaft.
Hinweis: Seit dem 25. Dezember 2008 füh-
ren u. a. „vorgezogene Einlagen“ nicht mehr 
zu einer Ausgleichs- oder Abzugsfähigkeit 
eines Verlusts in späteren Wirtschaftsjahren, 
soweit durch den Verlust ein negatives Kapi-
talkonto entsteht oder sich erhöht.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

E I N K O M M E N S T E U E R
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G E W E R B E S T E U E R

Gewerbesteuerliches Bankenprivileg 
gilt auch für Konzernfinanzierungsge-
sellschaften

Die Höhe der Gewerbesteuer richtet sich 
nach dem Gewerbeertrag, der sich aus dem 
Gewinn unter Berücksichtigung bestimmter 
Hinzurechnungen und Kürzungen ergibt. 
Hinzuzurechnen sind u. a. in bestimmtem 
Umfang Zinsaufwendungen. Für Kreditinsti-
tute gilt diese steuererhöhende Hinzurech-
nungsvorschrift jedoch aufgrund des sog. 
Bankenprivilegs nur eingeschränkt. Zin-
saufwendungen des operativen Geschäfts 
müssen Kreditinstitute nicht hinzurechnen. 
Diese wirken sich somit gewerbesteuerlich 
nicht negativ aus.

In einem vom Bundesfinanzhof entschie-
denen Fall stritt man sich, ob einer Kon-
zernfinanzierungsgesellschaft auch das 

Bankenprivileg zusteht. Diese hatte in einer 
Unternehmensgruppe die Aufgabe, Kredite 
aufzunehmen und an verschiedene Unter-
nehmen der Gruppe weiter zu vergeben. 
Das Finanzamt gewährte das Bankenprivileg 
nicht, weil die Gesellschaft keine behördliche 
Erlaubnis zum Betrieb eines Kreditinstituts 
hatte.

Der Bundesfinanzhof sah das anders und 
gewährte der Gesellschaft das Bankenprivi-
leg. Für das Gericht war die fehlende Erlaub-
nis unerheblich. Entscheidend war, dass sie 
wie eine Bank tätig geworden war und sich 
ihre Tätigkeit auf die Aufnahme und Weiter-
gabe von Krediten beschränkte.



14I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Umsatzsteuerbefreiung von Betreu-
ungs- und Pflegeleistungen an hilfsbe-
dürftige Personen

Der Bundesfinanzhof hat entgegen der Auf-
fassung der Finanzverwaltung entschieden, 
dass Leistungen einer Pflegekraft, die diese 
als Subunternehmerin gegenüber einem 
auf dem Gebiet der Pflege von Menschen 
tätigen Verein erbringt, umsatzsteuerfrei sein 
können. Voraussetzung ist, dass die Kosten 
der Leistungen der Eingliederungshilfe oder 
im Rahmen des „Individuellen Services für 
Menschen mit Behinderungen“ aufgrund 
gesetzlicher und vertraglicher Regelung von 
einem Träger der sozialen Fürsorge oder 
der sozialen Sicherheit in mehr als 40 % 
der Fälle getragen werden. Für die Umsatz-
steuerbefreiung ist nicht erforderlich, dass 
eine unmittelbare vertragliche Beziehung 
zwischen der Pflegekraft und der betreuten 
Person besteht.

U M S AT Z S T E U E R

Abmahnung und Aufwendungsersatz 
sind umsatzsteuerbarer Leistungsaus-
tausch

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
die Abmahnung durch einen Unternehmer 
und der zu zahlende Aufwendungsersatz 
des abgemahnten Wettbewerbers im Rah-
men eines umsatzsteuerlichen Leistungsaus-
tauschs stattfinden.

Im entschiedenen Fall hatte der Unter-
nehmer über einen Rechtsanwalt mehrere 
Wettbewerber wegen unrichtiger Allgemei-
ner Geschäftsbedingungen abgemahnt. Die 
Wettbewerber gestanden den Verstoß ein 
und unterzeichneten eine Unterlassungs-
erklärung. Darüber hinaus zahlten sie den 
für die Erstellung der Abmahnung geltend 
gemachten Aufwendungsersatz (Rechtsan-
waltskosten). Der Unternehmer behandelte 
die Zahlungen als nicht steuerbaren Scha-
densersatz.

Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof ent-
schied. Denn mit der Abmahnung als Mittel 
der außergerichtlichen Streitbeilegung hat 
der Unternehmer seinen Wettbewerbern 
einen Weg gewiesen, ihn als Gläubiger ohne 
Inanspruchnahme der Gerichte klaglos zu 
stellen. Das stellt eine Leistung des Unter-
nehmers dar, die der Umsatzsteuer unter-
liegt.
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A R B E I T S R E C H T

Erfüllung des gesetzlichen Mindest-
lohns: Zulagen und Prämien als Be-
standteile des Mindestlohns

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, 
dass alle zwingend und transparent gere-
gelten Gegenleistungen des Arbeitgebers 
für die Arbeitsleistung des Arbeitnehmers 
Bestandteile des Mindestlohns sind. Es folgte 
damit der Rechtsprechung des Gerichtshofs 
der Europäischen Union.

Geklagt hatte eine Telefonistin, die im Be-
rechnungszeitraum monatlich neben ihrem 
Bruttogrundgehalt i. H. v. 1.280,00 € eine 
Wechselschichtzulage von 243,75 €, eine 
Prämie für die Fähigkeit zur Funkvermitt-
lung i. H. v. 122,71 € und zwei verschieden 
berechnete Leistungsprämien i. H. v. 81,81 
€ und 51,13 € erhielt. Sie war der Meinung, 
dass damit bei einer täglichen Arbeitszeit 

von acht Stunden der Mindestlohn nicht 
erreicht sei, weil es sich bei den Zulagen und 
Prämien um Zahlungen handele, die neben 
ihrem Grundgehalt gezahlt würden.

Dem widersprach nun das Bundesarbeitsge-
richt. Als Zahlungen zur Erfüllung des Min-
destlohns seien alle Zahlungen anzusehen, 
die als zwingend und transparent geregelte 
Gegenleistung für die vom Arbeitnehmer 
erbrachte Arbeitsleistung gezahlt werden. 
Hierzu gehörten nach Ansicht des Gerichts 
auch die im vorliegenden Fall streitigen 
Zulagen und Prämien, so dass die Kläge-
rin keine weiteren Ansprüche gegen ihren 
Arbeitgeber hatte.
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A R B E I T S R E C H T

Außerordentliche Kündigung auch bei 
Sonderkündigungsschutz wegen lang-
jähriger Betriebszugehörigkeit

Ein Arbeitsverhältnis kann aus wichtigem 
Grund fristlos gekündigt werden. Dazu 
müssen Tatsachen vorliegen, die dem Kün-
digenden die Fortsetzung bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist oder zur vereinbarten 
Beendigung unzumutbar machen. Bei dieser 
Entscheidung sind die Interessen beider 
Vertragsparteien und die Umstände des 
Einzelfalls zu würdigen. Die außerordentliche 
fristlose Kündigung kann auch Arbeitnehmer 
treffen, denen nicht ordentlich gekündigt 
werden kann.

Bei einem Arbeitnehmer mit Sonderkündi-
gungsschutz kann sogar eine Pflichtverlet-
zung, die andernfalls nur eine ordentliche 
Kündigung rechtfertigen würde, wegen 

der langen Bindungsdauer einen wichtigen 
Grund für eine außerordentliche Kündigung 
darstellen. Um den Arbeitnehmer aller-
dings nicht schlechter zu stellen als ohne 
Sonderkündigungsschutz, muss in diesem 
Fall zwingend eine der fiktiven ordentlichen 
Kündigungsfrist entsprechende Auslauffrist 
eingehalten werden.

So entschied das Bundesarbeitsgericht im 
Fall eines aufgrund langer Betriebszugehö-
rigkeit unkündbaren Busfahrers, der die Teil-
nahme an einem elektronischen Berichtssys-
tem verweigert hatte, zu der er nach einer 
Betriebsvereinbarung verpflichtet war.
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Wettbewerbsverbot ohne Karenzent-
schädigung trotz salvatorischer Klausel 
unwirksam

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können 
zwar die berufliche Tätigkeit des Arbeit-
nehmers für die Zeit nach Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses durch Vereinbarung 
beschränken. Ein nachvertragliches Wettbe-
werbsverbot, das keinen Anspruch des Ar-
beitnehmers auf eine Karenzentschädigung 
beinhaltet, ist jedoch nichtig. Weder kann 
der Arbeitgeber aufgrund eines solchen 
Wettbewerbsverbots die Unterlassung einer 
Tätigkeit des ehemaligen Arbeitnehmers 
verlangen, noch hat der Arbeitnehmer bei 
Einhaltung des Verbots einen Anspruch auf 
eine Karenzentschädigung.

Eine salvatorische Klausel, nach der anstelle 
einer nichtigen oder unwirksamen Bestim-
mung eine dem Gewollten nahekommende 

angemessene Regelung treten soll, führt 
nicht - auch nicht einseitig zugunsten des 
Arbeitnehmers - zur Wirksamkeit des Wett-
bewerbsverbots. Es ist notwendig, nach der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine 
Entscheidung über die Einhaltung des Wett-
bewerbsverbots zu treffen. Daher muss sich 
die Wirksam  oder Unwirksamkeit unmittel-
bar aus der Vereinbarung ergeben. Daran 
fehlt es bei einer salvatorischen Klausel. 
Diese würde lediglich zu einer wertenden 
Entscheidung über Wirksamkeit und den ge-
wollten Inhalt einer Entschädigungszusage 
führen. Das reicht aber nicht aus.

(Quelle: Urteil des Bundesarbeitsgerichts)

A R B E I T S R E C H T
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Kein Erlass von Säumniszuschlägen zur 
Grundsteuer wegen möglicher Verfas-
sungswidrigkeit der Einheitsbewertung

Die beim Bundesverfassungsgericht anhän-
gigen Verfahren wegen einer möglichen 
Verfassungswidrigkeit der Einheitswertbe-
steuerung rechtfertigen keine Aussetzung 
der Vollziehung entsprechender Einheits-
wertbescheide. Auch kommt ein Erlass von 
Säumniszuschlägen wegen nicht gezahlter 
Grundsteuer nicht in Frage.

Ein Grundstückseigentümer hatte die 
Grundsteuer wiederholt bei Fälligkeit nicht 
entrichtet. Er wendete sich gegen die an-
geforderten Säumniszuschläge und verwies 
auf die laufenden Verfahren beim Bundes-
verfassungsgericht. Gleichzeitig beantragte 
er die Aufhebung der der Grundsteuerfest-
setzung zugrunde liegenden Einheitswert-
bescheide wegen Verfassungswidrigkeit und 
beantragte Aussetzung der Vollziehung. Der 
Bundesfinanzhof hat dies zurückgewiesen 
und angemerkt, dass die Aussetzung bzw. 
Aufhebung der Vollziehung eines Steuerbe-
scheids im Ergebnis die vorläufige Nichtan-
wendung eines ganzen Gesetzes zur Folge 
hätte. Darüber habe allein das Bundesver-
fassungsgericht zu entscheiden. Die formell 
verfassungsgemäß zustande gekommenen 
Vorschriften gelten daher bis zu einer ab-
weichenden Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts.

Vorabanforderungen von Steuererklä-
rungen müssen begründet sein

Verwaltungsakte, die die Finanzbehörde 
erlässt, müssen ausreichend begründet sein. 
Das gilt insbesondere für solche Verwal-
tungsakte, die im Ermessen der Finanzbe-
hörde stehen, wie beispielsweise Voraban-
forderungen von Steuererklärungen.

In einem vom Bundesfinanzhof entschiede-
nen Fall wurde ein Ehepaar vom Finanzamt 
zur vorzeitigen Abgabe seiner Einkommen-
steuererklärung aufgefordert. Bei Nich-
tabgabe müsse mit der Festsetzung eines 
Verspätungszuschlags gerechnet werden. 
Das Finanzamt ging nicht auf die Gründe 
ein, warum die Abgabefrist im konkreten 
Fall verkürzt wurde. Es verwies nur darauf, 
dass die Vorabanforderung im Interesse 
einer ordnungsgemäßen Durchführung des 
Besteuerungsverfahrens erfolgt sei. Das 
Ehepaar gab seine Erklärung nicht, wie ge-
fordert, vorzeitig ab. Das Finanzamt setzte 
daraufhin einen Verspätungszuschlag fest.

Um dem Verspätungszuschlag zu entgehen, 
legte das Ehepaar nachträglich wirksam 
Einspruch gegen die Vorabanforderung ein 
und machte geltend, dass diese nicht ausrei-
chend begründet worden sei. Das Finanzamt 
brachte nachträglich vor, dass in den Vorjah-
ren die Erklärungen verspätet abgegeben 

V E R FA H R E N S R E C H T
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wurden. Die Begründung, so der Bundes-
finanzhof, kam jedoch zu spät. Da sich der 
Verwaltungsakt mit der Abgabe der Steuer-
erklärung bereits erledigt hatte, konnte der 
Begründungsmangel nicht im Nachgang 
geheilt werden. Die Festsetzung des Verspä-
tungszuschlags war daher aufzuheben.

Hohes Honorar ist starkes Indiz gegen 
Scheinselbstständigkeit

Das Bundessozialgericht hatte im Fall eines 
Heilpädagogen zu entscheiden, der ne-
ben einer Vollzeittätigkeit auf der Basis von 
Honorarverträgen vier bis sieben Stunden 
wöchentlich für einen Landkreis Aufgaben 
im Rahmen der Jugendhilfe erbrachte und 
hierfür ein Honorar von ca. 40,00 € je Be-
treuungsstunde erhielt.

Nach Ansicht des Gerichts lag in diesem 
Fall keine abhängige Beschäftigung vor, da 
der Heilpädagoge weitgehend weisungsfrei 
arbeitete und auch nicht in die Arbeitsor-
ganisation des Landkreises eingebunden 
war. Gegen eine abhängige Beschäftigung 
sprach zudem die Höhe der Vergütung, 
die deutlich über dem Arbeitsentgelt eines 
vergleichbar eingesetzten Arbeitnehmers 
gelegen und damit eine Eigenvorsorge er-
möglicht habe. Folge: Der Landkreis konnte 
im Zusammenhang mit der Beauftragung 
des Heilpädagogen nicht zur Zahlung von 
Sozialversicherungsbeiträgen herangezogen 
werden.

P E R S O N A L W I R T S C H A F T K A P I TA LG E S E L L S C H A F T E N

Höhe der Pensionsrückstellung zuguns-
ten Gesellschafter Geschäftsführer muss 
wegen möglicher Überversorgung über-
prüft werden

Der Bundesfinanzhof hat in einem Urteil zur 
Pensionsrückstellung eines GmbH Gesell-
schafter Geschäftsführers (GGF) folgende 
Grundsätze bestätigt:

_Wird dem GGF eine Pension als 
Festbetrag zugesagt, darf deswegen 
in der Steuerbilanz der GmbH eine 
Pensionsrückstellung nur insoweit 
gebildet werden, als keine sog. Über-
versorgung vorliegt. Diese ist dann 
gegeben, wenn die Pensionsanwart-
schaft zusammen mit Anwartschaften 
aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und anderen betrieblichen 
Altersversorgungsleistungen mehr als 
75 % der am Bilanzstichtag bezoge-
nen Vergütungen (sogenannte Aktiv-
bezüge) beträgt.
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_Sind die Aktivbezüge wegen einer 
Änderung des Beschäftigungsgrads 
infolge des Wechsels von Vollzeit- zur 
Teilzeittätigkeit gemindert worden, 
ist dies beim Ansatz der Aktivbezüge 
in einer Verhältnisrechnung zu be-
rücksichtigen, damit es nicht zu einer 
negativen Rückwirkung wegen des 
abgesenkten Gehalts kommt.

Beispiel:
Der GGF hat 20 Jahre ein (volles) Gehalt 
von monatlich 3.000 € bezogen. Ihm ist 
eine Pension von jährlich 36.000 € zugesagt 
worden, andere Altersversorgungsanwart-
schaften hat er nicht. Die letzten fünf Jahre 
bis zum Eintritt in den Ruhestand erhält er 
aufgrund seiner verringerten Arbeitszeit nur 
noch 50 % der vollen Bezüge. Aufgrund der 
Änderung des Gehaltsniveaus ist die 75 % 
Grenze auf einen neuen Grenzwert anzu-
passen, weil ansonsten bei einer Halbierung 
des Gehalts auf 1.500 € die Überversor-
gungsgrenze nur noch (1.500 € x 12 x 75/100 
=) 13.500 € betragen würde.

Ab dem Bilanzstichtag nach dem Wechsel 
des Beschäftigungsgrads ergibt sich die 

Überversorgungsgrenze deswegen in Bezug 
auf das maßgebende bisherige Gehalt von 
3.000 € nach folgender Formel:

Überversorgungsgrenze = [75 x (20/25)] + 
[75 x (50/100) x (5/25)] = 67,5 % von 36.000 
€ = 24.300 €.

Die Pensionsrückstellung darf in diesem Fall 
nicht in Höhe der zugesagten Pension von 
36.000 €, sondern höchstens in Höhe von 
24.300 € steuerlich berücksichtigt werden. 
Hinsichtlich der Differenz liegt eine verdeck-
te Gewinnausschüttung vor, die den Gewinn 
der GmbH nicht mindern darf.

Tipp: In der Auszahlungsphase muss der 
GGF die Pension als Arbeitslohn versteuern. 
Soweit wegen der Überversorgung aber 
eine verdeckte Gewinnausschüttung vorlag, 
führen die zufließenden Pensionszahlun-
gen zu Einkünften aus Kapitalvermögen 
und können mit dem Abgeltungsteuersatz 
versteuert werden. Insofern kann dies für ihn 
steuerlich günstig sein.


